
32 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

16. 11. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXX, 
mit dem das Strafregistergesetz 1968 geändert 

wird (Strafregistergesetznovelle 1971) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das StrafregisteI'lgesetz 1968, BGBl. Nr. 277, 
wird wie folgt ,geändert: 

, ;1. Im § 2 Albs. 1 treten an die Stehle der bis
herigen Z. 5 fol.gende Bestimmungen: 

,,5. alle sich auf ,eine der in den Z. 1 :bis 3 
angeführten Verurteiilungen beziehenden Mittei
lungen darüber, wann alle in einer Verurteilung 
ausgesprochenen Freiheitsstrafen, Geldstrafen und 
mit FreiheDtsentziehung verbundenen vorbeugen
den Maßnahmen vollzogen sind, als vollzogen 
gelten, nachgesehen worden sind oder nimt mehr 
vollzogen werden dürfen; 

6. alle 'sich auf in das Strafr{lgi'Ster aufgenom
mene Verurteilungen durch ausländ~sche Straf
gerichte beziehenden Entscheidungen, Verfügun
gen und Mitteilungen auslänruscher Organe, die 
den in Z. 4 und 5 genannten Entschließungen, 
Entscheidungen und Mitteilungen gleichstehen." 

2. Im § J i\5tfolgender Abs. 4 einzufügen: 

,,(4) Wurde jemand wegen einer Tat verurteilt, 
derentwegen er bereits im Ausland verurteilt 
worden ,~st, so ist unter Hinweis auf d~ese Tat
sache auch die ausländische v.erurteiJung anzu
geben." 

3. Der hisher1ge Ahs. 4 Ides § 3 erhält &e Be
zeichnung ,,(5)". 

4. § 4 A:bs. 2 und 3 halben zu lauten: 

,,(2) Der Umstand, wann alle in einer Verur
'teilung ausgesprochenen Freiheitsstrafen, Geld
,strafen und mit Freiheiltsentzi,ehung verbundenen 
vorbeugenden Maßnahmen vollzogen sind, als 
-vollzogen gelten, nachgesehen worden sind oder 

nicht mehr vollzogen wer:den dürten (§ 2 Abs. 1 
Z. 5), ist der Bundespoli:zeidireiktion Wien durch 
das Gel'icht, ,das in erster Instanz ,erkannt hat, 
mitzuteilen. 

(3) Die Verurteilungen und ,eLie sich darauf be
ziehenden Entscheidungen, Verfügungen und 
Mitteilungen au~ländischer Organe sind der Bun
despolizeidirektion Wien von allen inländischen 
Behörden und Ämtern mitzufei1en, die hievon 
Kenntnis erlangen,' fans ihnen nicht bekannt Ist, 
daß der Bundespolizeidirektlion Wien Ibereitseine 
entsprechende Mittei!lung zugegangen ist." 

5. D~r hisherige Ahs. 3 des § 4 erhält die ß.e
zeichnung ,,(4)". 

6. Iin § 7 ist zwischen die Buchstaben "lit. a, f, 
g," und ,,1 oder n" der Buchstabe "k," einzufü
gen. 

7. ,§ 8 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 8. (1) Jede Person, hlnsichtlich der eIne 
Verurteilung, eine sich darauf beziehende Ent
schließung des Bundespräsi,denten oder eine son
stige sich darauf beziehende Entscheildung, Ver
,fügung oder Mitteilung in das StrafI'e.gisterauf
genommen oder m'cht aufgenommen worden i'5t, 
kann die FeststeLlung beantragen, daß die Auf
nahme in das Strafregister unrichtiJg erfoLgte oder 
unzulässi.g war und daher mit einem anderen In
halt zu erfolgen hat oder rückgängilg zu machen 
ist, daß ~ie hätte erfolgen müssen oder daß die 
Verurteilung getilgt ist." 

8. Im § 11 ist fol,gender Abs. 3 emzufiLgen: 

,,(3) TiLgungen ausländischer Verurteilungen 
nach dem Rech,t des Staates, in dem die Verur
teilung erfolgt iJst, sind ,in Auskünften und Be
scheini,gu11igen zu berucksidJ.tvgen, sobaLd di,e Ta
gung ,der Bundespolizeidirektion Wien mit einer 
öffentlichen Urkunde mitgeteilt wOl'den ist." 

9. Der bisher~ge Albs. 3 des § 11 erhält ,die Be
zeichnung ,,(4)". 
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2 32 der Beilagen 

10. Als § 12 wird folgende Bestimmung einge
fügt: 

"Mitteilungen über Verurteilungen, die in Straf
registerauskünfte nicht mehr aufgenommen 

werden 

§ 12~ (1) Die BundespolizeiJdirektion Wien hat 
das Gericht, das in erster Instanz erkannt: hat, zu 
benachrichtig,en, wenn eine Verurteilung als ge
tilgt (§ 2 Abs. 1 Z. 4 lit. 0 und § 11) in Straf
registerauskünfte nicht mehr aufgenommen wird. 

(2) Das Gericht, das in erster Insta11lZ erkannt 
hat, hat die Mitteilung der Burtdespolizeiairek
tion Wien (Abs. 1) auf der Urschrift ,des Straf
erkeiultnisses anzumerken." 

zes, BGBl. Nr. XX/XXX, bestimmten T~Lgungs
frist vorzunehmen. Sollten<Ji,e in diesen UrteiJen 
verhängten Freiheits- und Ersatzfreiheitsstrafen 
und ,die mit Fre.iheitsentziehung verbundenen 
vorlbeu,genden Maßnahmen noch vollzogen wer
den können, so hat ,d~es das Gericht, das in erster 
Instanz erkannt hat, der Bundespolizeidärektion 
Wien mitzuteilen. Die Verurteilung ist dann bis 
zu dem Zeitpunkt, in dem diese Strafen und vor
beugenden Maßnahmen vollzogen sind, a!ls voll
zogen gelten, nachgesehen worden sind oder nicht 
mehr voUzogen werden tdünen, wieder in Aus
künften aus dem Strafregister bekanntzugeben. 

Artikel III 

11. Die §§ 12, 13 und 14 erhalten die Bezeich- 1. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des 
Art. I Z. 10 und 11 und des Art. lImit 1. Juli 

rtung.,,§§ 13, 14 und 15". 1972 in Kraft. 

Artikel II 

Bei Verurteilungen, die vor dem Inkrafttreten 
des Art; I Z, 1 bis 9 dieses Bundesgesetzes rechts-' 
kräftig geworden sind, hat die Bundespolizei,... 
,direktion Wien die in Art. I Z. 10 dieses Bundes
gesetzes angeordnete Mitteilung bereits nach 
A!blauf der dun::h § 9 A:1>s. 2 des TiIgunlgsgeset-

2. Art. I Z. 10 und 11 und Art. 11 treten mit 
1. Jänner 1974 in Kraft. 

Artikel IV 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 
der Bundesminister für Inner~s und der Bun,des
minister für Justiz betraut. 
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32 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Nach dem Entwurf eines neuen Ti'1gungsgeset
zes soll aus den dort ausführlich dargestellten 
Gründen an Stelle der zu heantra;.genden Tilgung 
durch Richterspruch eine Ti~gung kraft Gesetzes 
treten. Der Eintritt der Titlgung kann daher von 
jedermann auf Grund der ,gesetzlichen Bestim
mungen selbst f.estgestellt werden. 

wird. Es muß nun mit der Möglichkeit gerechnet 
werden, daß diese Berücksichttgung z. B. deshalb 
unterbleibt, weil dem Strafregister die Mitteilung 
über die Strafverbüßung oder aihnliches nicht 
oder mit einem unrichtig,en Inhalt zugegangen ist 
oder weil die Mitteilung nicht oder unrichtig ein~ 
ges.peichert worden ist. In soh:hen und ähnlich ge
lagerten FäHen muß dem V:erurteilten die Mög
lichkeit eröffnet werden, die Vervollständigung 
oder Richtigstellung der Ei'ntragungen in diesen 
Punkten und gegebenenfalls auch die Berücksich
ti,gung der Tilgung selbst zu begehren. Hiefür soll 
durch Anderung im Text des § 8 des Strafregi-

Soweit die StrafrCßis terbehördeden Eintritt 
der Tilgung und die Beschränkung der Auskunft, 
wie sie der Entwurf eines neuen Tilgun.g-sgesetzes 
vorsieht, wahrnehmen muß, soll dies durch die 
das Strafregister enthaltende Datenverarbeitungs
anlage selbst .geschehen. 

stergesetzes die erforderliche Rechtsgrullidlage ge-
1m schaffen werden. Eine Bindung anderer Behörden, 

so vor aUem auch ,der Gerichte, tritt durch Fest
s'tellungen im Strafregister selbstverständlich nie 

Dazu sind eine Reihe von Anderungen 
Strafregistel'1g'esetz 1968 erforderlich: 

Zu Artikel I Z. 1 bis 5: 

Zunächst muß sDchergestellt werden, ,daß dem 
Strafregister der Zeitpunkt mitgeteilt wird, von 
dem die Tilgungsfristen nach§ 2 des Entwurfes 
eines neuen Tilgungs,gesetzes zu laufen beginnen 
(Z. 1, 4 und 5). 

Wurde jemand wegen derselben Tat ,im Inland 
und im Ausland verurteilt, so sollen ,diese Ver
urteilungen nicht doppelt ger,echnet werden (§ 4 
Abs. 4 des Entwurfes eines Ti;lgungs-gesetzes); ein 
entsprechender Hinweis muß daher in die Straf
karte aufgenommen werden (Z. 2 und 3). , 

Zu Artikel I Z. 6: 

Auch die Mirtteilung über den Widerruf einer 
vorzeitDgen Entlassung nach § 2 Albs. 1 Z. 4 
1it. k kann (ebenso wi'e die Mitteilung üher den 
Wi,derruf eines bedingten Strafnachlasses nach 
Iit. f dieser Gesetzesstelle) eine weitere Mitteilung 
ü'berflüssig machen; dies ist 'bei der ursprüngli
chen Fassung des § 7 nicht berücksichtigt worden 
Ul1!d 'soll nun nachgetragen werden. 

Zu Artikel I Z. 8 und 9: 

Nach § 8 des Entwurfes eines Tilgungsgesetzes 
sind ausländische TiLgungen ausländischer Verur
teulungen unter Umständen auch für ,den inländi
schen Rechtsbereich wirksam. Solch'e Tilgungen 
werden zwar dem Strafregister rCßelmäßig mit
geteilt, jedoch vielfach erst längere Zeit nachdem 
sie erfolgt sind (vgI. Art. 22 des Europäischen 
übereinkommensÜlber die RechtshiIf,e in' Straf
sachen, BGBl. Nr. 41/1969); auße!1deinist damit 
zu rechnen, daß auch im Ausland im Zusam
menhang mit technischen Umstellungen ein 
übergang zum Systemde'r Tilgung kraft Ges'etzes 
vorgenommen wird und danach Tilgungsmittei
lungen überhaupt untel1bldben. In a11 diesen Fäl
len wäre das Strafregister ni'eht in ,der Lage, die 
nach ausländischem Recht bereit,s eingetretene Til
gung in seinen Auskünften zu berücksi'dttirgen. Es 
soH daher im§ 11 des Strafregilstergesetzes eine 
ausdrücklitche Bestimmung des Inhalts aufgenom
men werden, aaß unbeschadetder Rechtsw:irk-

Zu Artikel I Z. 7: samkeit bestimmter ausländischer TiLgungen m 
Die Notwendigkeit einer weiteren Al1!derung Inland Idas Strafregister solche Tilgungen doch 

ergibt sich daraus, daß die Tilgung künftig einer- nur insoweit zu berücksichtigen hat, als sie ihm 
sertskraft Gesetzes eintreten, anderseits ihr Ein- - sei es auch vom Verurteilten seIhst unter Vor
trDtt in den Strafregis.tetauskünften und -beschei- lage eines amtlichen Schriftstückes - mitgeteilt 
nigungen von Amts wegen zu berücksichtigen sein. worden sind. 
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4 '32 der' Beilagen 

Zu Artikel I Z. 10 und 11: 

Auf Grund der neu eingeführten Bestimmung 
des § 12 ,,Mitteilungtm über Verurtleillungen, die 
in Strafregisterauskünfte nicht mehr aufgenom
men werden" e.nährt ,das Prozeßgericht, ob eine 
Verurteilung in Auskünften aus dem Strafregister 
noch hekannl)g~eben wird. Diese Mitteilung ist 
auf der Urschrift des Straferkenntnisses anzumer
ken. Dadurch kann dies auch ,der Verurteilte 
beim Prozeßgericht erfahren und, falls die Be
kanntgabe der Verurteilung seiner Ansicht nach 
zu Unrecht geschieht, nach § 8 des Strafregister
gesetzes ei'ne entsprechende Feststellung beantra
gen. SelbstlverständLich kann auch das Prozeß
gericht auf wahligenommene Fehler hinweisen; 
die Richtigstellung im Strafregister ist ja jederzeit 
möglich. 

Zu Artikel II: 

Der Entwurf eines neuen Ti:1gungsgesetzes ent
hält in semem § 9 übergangsbestimmungen. Aus 
den in ,den Erläuterungen zu dieser Bestimmung 
angeführten Gründen müssen auch, im Straf
registlergesetz übergangsregelungen getroffen 
werden., 

Da in den meisten Fällen in dem Zeitpunkt, in 
dem die Tilgungs.frrst nach § 9 des TiLgungsgeset
zes ahläuft, auch ,die allenfalls verhängten Frei
heits- und Geldstrafen und, mit Freiheitsentzie
hung verbundenen v01"heugenden Maßnahmen 
bereits vollstreckt s,ein, als vollstreckt gelten wer
den, nachgesehen sein oder nicht mehr vollzogen 
werden dürfen, soll die Bundespolize~d!irektion 
Wi,en schon in diesem Zeit:.punkt so vorgehen, als 
ob die Verurteilung get~gt wäre. Wird dan,n vom 
Prozeßgericht jedoch mitgeteilt, daß die Straf.en 
und Maßnahmen noch nicht vollstreckt sind, so 
wird die Verurteilung bis zur endgültige~ Voll
streckung als ungetilgt behandelt werden. 

Zu Artikel III: 

Alle Verständigungspflichten, die zur Vorbe
reitung der selhständi,gen Berücksichtigung des 
Tilgungsgesetzes durch die das Strafre.gi'Ster ent
haltende Datenverathei,tungsanlage erforderlich 
sind, sollen mit 1. J wli 1972 in Kraft treten 
(Abs. 1). Die übrigen Bestimmungen (Art. I Z. 10 
und 11) sollen jedoch erst gemeinsam mit dem 
Ti:Lgungsgesetz mit 1. Jänner 1974 in Kraft treten 
(Abs.2). 

Zu den finanziellen Auswirkungen: 

Der vorliegende Entwurf einer Strafregister
gesetznovelle 1971 ist mit Hilfe der bei der Bun
despolizeidirektion Wien installierten EDV -An
hge vollziehbar. 

Die Berechnungen ,des EDV-Zentrums der 
Bundespolizeidirektion Wien hahene1"geben, daß 
die Einführung der "automatischen TiLgung" Ein
malkosten in der Höhe von S 2,588.763·~ er
fordern. Der Hauptteill dieser Kosten entfällt auf 
die Programmierarlbeiten; weitere Emmalkosten 
entstehen ,durch die Anschaffung der erforderli
chen Formulare und ,durch die Bezahlung von zu
sätzlicher EDV -Maschinenmiete. Mit diesen Ko
sten 1st während ,der Dauer der zweijährigen Le
gnsvakanz zu rechnen. Ab nem Inkrafttreten des 
Gesetzes werden laufende Kosten in' ,der Höhe 
von etwa S 1,104.780·- pro Jahr anfallen. 

Diesen Kosten, beim Sach,aufwand ,des Bundes
ministeriums für Inneres werden - wie beim 
Entwurf eines Tilgung~gesetzes 1971 näher ausge
führt worden ist - entsprechende Personenein
~parungen bei den Gerilchten, und zwar in Höhe 
von etwa 3 Millionen Schilling pro Jalhr, gegen
üb~rstehen. 

Gegenüberstellung der Bestimmungen des Strafregistergesetzes in der bisherigen und in der vorge
schlagenen neue!l Fassung 

bisherige Fassung 

1. § 2 Abs. 1 Z. 5 und 6: 

neue Fassung 

1. § 2 Abs. 1 Z. 5 und 6: 

5. alle sich auf eine der in den Z. 1 bis 3 an
geführten Verurteilungen beziehenden Mitteilun
gen darüber, wann alle in einer Verurteilung i 
ausgespro.qtenenFreiheitsstrafen, Geldstrafen und 
mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugen
den Maßnahmen vollzogen sind, als vollzogen 
gelten, nachgesehen worden sind oder nicht mehr 
vollzogen werden dürfen; 
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32 der Beilagen 5 

bisherige -Fassung 

5.' alle sich auf in das Strafregister aufgenom
mene VerurteiJungen durch ausländische Straf
gerichte beziehenden Entscheidungen und Verfü
gungen ausländischer Organe, ,die den in Z. 4 ge
nannten Entschließungen und Entscheidungen 
gleichstehen. 

2. und 3. § 3 Abs. 4 und 5: 

(4) Die näheren Vorschriften über die Form der 
Srrafkarten sind von den mit der Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes betrauten Bundesmini'sterien 
einvernehmlich durch Dienstanweiliungen zu er
lassen. 

4. und 5. § 4 Abs. 2, 3 und 4: 

I 

(2) Die Veruneilungen und die sich darauf be-
ziehenden Entsche~dungen und Verfügungen aus
ländischer Ol"gane sind der Bundespolize~direk
ti on Wien von aUen inländischen Behörden und 
Amtern mitzuteilen, die hievon Kenntnis erlan
gen, falls ihnen nicht bekannt ist, daß der Bun
despolizeidirektion Wien bereits eineentspre
chende Mitteilung zugCigangen ist. 

(3) Erlangen 'inländische Behörden oder Amter 
Kenntnis vom Ableben .einer Person, deren Ver
urteilung in das Strafregii'lter aufzunehmen war, 
so haben sie hievon der Bundespolizeidirektion 
Wien Mitteilung zu machen, falls ihnen nicht be
kannt ist, daß di~ser B,ehöl1de eine entsprechende 
Mitt,eilung bereits zugegangen ist. 

/ 

6. § 7: 

§ 7. Wird der Bundespolize1direktion Wien die 
neuerliche Verurteilung einer Person mitgeteiJt, 
die bedingt verurteilt worden ,ist oder deren 
Strafe bedingt nach:gelassen oder ,deren Unter
bl1ingung ,j,neinem Arbeitshaus bedingt nachgese
hen oder ·die bedingt oder zur Probe ·entlassen 
:worden ist, ohne daß bereitsein'e der in ,§ 2 
.A:bs. 1 Z. 4 lit. a, f, g, 1 oder -n vorgesehenen 
Entschcidungen mitgeteilt worden ist, so hat die 

neue Fassung 

6. alle sich auf in das Strafregister aufgenom
mene Verurteil~ngen durch ausländi,sche Strafge
riehte beziehenden Entscheidunsen, Verfügungen 
und Mitteilungen ausländischer Organe, die den 
in Z. 4 und 5 genannten Entschließungen, Ent
scheidungen und Mitteilungel1- gleichstehen. 

2. und 3. § 3 Abs. 4 und 5: 

(4) Wurde jemand wegen einer Tat verurteilt, 
derentwegen er bereits' im Ausland verurteilt 
worden ist, so ist unter Hinweis auf diese Tat
sache auch die ausländische Verurteilung anzuge
ben. 

(5) Die näheren Vorschriften iiber die Form 
der Strafkartim sind von den mit der VoUzie
hung dieses Bundesgesetzes I;>etrauten Bundes
ministerien einvernehmlim durch Dienstanwei
sungen zu erlassen. 

4. und 5. § 4 Abs. 2, 3 und 4: 

(2) Der Umstand, wann aUe in einer Verur
teilung ausgesprochenen Freiheitsstrafen, Geld
strafen und mit Freiheitsentziehung verbundenen 
vorbeugenden Maßnahmen vollzogen sind, als 
vollzogen gelten, nachgesehen worden sind oder 
nicht mehr vollzogen werden dürfen (§2 Abs. 1 
Z. 5), ist der. Bundespolizeidirek~ion Wien durch 
das Gericht, das in erster Instanz erkannt hat, 
mitzuteilen. 

(3) Die Verurtei'lungen und di'e sich darauf be
ziehenden Entsche~dungen, Vedügungen' und 
Mitteilungen ausländischer Organe sind der Bun
despblizeidirektion Wi,en von allen inländischen 
Behörden und Amtern mitzuteilen, die hievon 
Kenntnis erlangen, fallsj,hnen nicht 'bekannt i'st, 
daß ·der Bundespolizeidirektion Wien bereits eine 
entsprechende MitteiJung zugegangen ist. 

(4) Erlangeninländisehe Behör,den oder Amter 
Kenntnis vom Ableben einer Per,son, deren 'ver
urteilung in das Strafregister aufzunehmen war, 
so haben sie hievon ,der Bundespolizei>direktion 
Wien Mitteilung zu machen, falls ihnen nicht be
kannt ist, ,daß dieser Behörde eine entsprechende 
Mitteilung bereits zugegangen i,st. 

6. § 7: 

§ 7. Wil"d der BundespolilZeidirektion Wien die 
neuerlich<: Verurteilung einer Person mitgeteilt, 
die bedingt veruneilt worden ist oder deren. 
Strafe bedingt nachgelassen oder deren Unter
bringung in einem Ar1beitshaus bedmgt nachge
sehen oder ,die bedingt oder zur Probe entlassen 
worden ist, ohne daßb.e~eits eine der in ~ 2 
A'bs. 1 Z. 4 lit. a, f, g, k, 1 oder n vorgesehenen 
Entscheidungen mitgeteilt worden ist, so hat die 
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6 32 der Beilagen 

bisherige Fassung 

Bundespoli'zeidirehion Wien von der neuerlichen 
Verurteilung das f.ür die in Betracht kommende 
Entscheidung zustänJd~ge Gericht zu verständi:g~n. 

7. § 8 Abs. 1: 

(1) Jede Person, hinsichtlich der eine Verurtei
lung, eine sich darauf beziehende Entsch'üeßung 
des Bundespräsidenten oder eine sons:ti:ge sich dar
auf beziehende Entscheidung oder Verfügung in 
das Strafreg·ister aufgenommen wOl'den ist, kann 
die Feststellung beantragen, daß die Aufnahme 
in das Strafregister unrichti.g erfolgte oder unzu
lässig war und daher mit einem anderen Inhalt 
zu erfolgen hat oder riickgängilg zu machen ist. 
Dies gilt sinngemäß hinsichtlich der Nichtauf
nahme von Entschließungen des Bundespräsiden
ten oder sonstiger Entscheidungen oder Verfü
gungen, die sich auf eine in das Strafregister auf
genommene Verurteilung beziehen. 

8. und 9. § 11 A:bs. 3 und 4: 

(3) Sind im Strafreg~ster keine oder nur solche 
Verurteilungen enthalten, die in die Auskunft 
bzw. Bescheini,gung nicht aufgenommen wel'iden 
dürfen, so hat die Auskunft bzw. Bescheinigung 
zu lauten: 

"Im Strafregister scheint keine Verurteilung 
auf. " 

. 10. und 11. §§ 12, 13, 14 und 15: 

Statistik 

§ 12, Zur Erstellung der Kriminalstatistik hat 
die Bundespolizeidirektion Wien -innerhalb der 
ersten fünf Monate jedes Kalenderjahres die in 
den ihr von den Strafgedroten übermittelten 

neue Fassung 

Bundespolizeidirektion Wien von ,der neuerlichen 
Verurteilung das für die in Betracht kommende 
Entscheildung zuständige Gericht zu verständigen. 

7. § 8 Abs. 1: 

(1) Jede Person, hinsichtlidl der eine Verurtei
lung, eine siro darauf beziehende Entschließung 
des Bundespräsidenten oder eine sonstige sich dar
auf beziehende Entsmeiidung, Verfü,gung oder 
Mitteilung in das Strafregister aufgenommen oder 
nicht aufgenommen worden ist, kann die Fest
stellung beantragen, daß die Aufnahme in das 
Strafre~ister unriroti.g erfolgte oder unzulässkg 
war und daher mit einem anderen Inhalt zu dr
folgen hat oder rriickgängi,g zu machen ist, daß 
sie hätte erfolgen müssen oder daß die Verur
teilung getilgt ist. 

8. und 9. § 11 Abs. 3 und 4: 

(3) Tilgungen ausländischer Verurteilungen 
nach dem Recht des Staates, in dem die Verur
teilung erfolgt ist, sind in Auskünften und Be
scheinigungen zu berücksichtigen, sobald die Til
gung der' Bundespolizeidirektion Wien mit einer 
öffentlichen Urkunde mitgeteilt worden ist. 

(4) Sind im Strafregister keine oder nur solche 
Verurteilungen enthalten, die in die Auskunft 
bzw. Besch,einigung nirot aufgenommen werden 
düden,so hat die Auskunft bzw. Bescheinigung 
zu lauten: 

"Im Strafregister scheint keine Verurteilung 
auf." 

10. und 11. §§ 12, 13, 14 und 15: 

Mitteilungen über Verurteilungen, die in Straf
registerauskünfte nicht mehr aufgenommen wer

den 

§ 12. (1) Die Bundespolizeidirektion Wien hat 
das Gericht, das in erster Instanz erkannt hat, zu 
benachrichtigen, wenn eine' Verurteilung als ge
tilgt (§ 2 Abs. 1 Z. 4 lit. 0 und § 11) in Straf
registerauskünfte nicht mehr aufgenommen wird. 

(2) Das Gericht, das in erster Instanz erkannt 
hat, hat die Mitteilung der Bundespolizeidirek
tion Wien (Abs. 1) auf der Urschrift des Straf
erkenntnisses anzumerken. 

Statistik 

§ 13. Zur Erstellung der Kriminalstati:stik hat 
die Bundespolizeidirektion Wien mnerhalb der 
ersten fünf Monate jedes Kalenderjahres. die in 
.Jen ihr von den Strafgedchten übermittelten 
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bisherilge Fassung 

Strafkarten über Verurteilungen, die im vergan
genen Kalenderjahr rechtskräftig 'geworden sind, 
enthaltenen Daten dem Osterreichischen Statisti
schen Zentralamt bekanntzugeben. 

Schlußbestimmungen 

§ 13. (1) Dieses Bundesgesestz tritt mit 1. Ok
tober 1968 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten folgende Rechtsvor
schriften außer Kraft: 

__ 1. die Strafregisterverordnung 1933, BGBL 
Nr.258; . 

2. § 21 der Vollzugs anweisung der Staatsämter 
. für Justiz, für Inneres und Unterricht und für 
soziale Verwaltung -im E~nvernehmen mit dem 
Staatsamt für Finanzen vom 23. September 1920, 
StGBl.. Nr. 438, zur Durchführung des Gesetzes 
über die bedingte Verurteilung; 

3. § 8 Abs. 3 der Durchführungsverordnung 
zum Arhertshausgesetz, BGBl. Nr. 232/1933; 

4. Abs. 2 und 3 des § 22 der Veroronung der 
Bundesminist:erien für Just:~, für Inner,es und für 
soziale Verwaltung vom 4. August 1960, BGBL 
N r. 172, über die bedingte Entlassung. 

Vollziehungsklausel 

§ 14. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset
zes sind die Bundesministerien für Inneres und 
für Justiz, je nach ihrem Wi,rkungskreis, betraut. 

neue Fassung 

Strafkarten über Verurteilungen, die im vergan
genen Kalenderjahr rechtskräftig gewol"lden sind, 
enthaltenen Daten dem österrei'ch~schen Statisti
schen Zentralamt bekanntzugeben. 

Schlußbestimmungen 

§ 14. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Ok
tober 1968 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten folgende Rechtsvor
schriften außer Kraft: 

1. ,die Strafregisterverordnung 1933, BGBL 
Nr.25.8; 

2. § 21 der Vollzugsanweisung der Staatsämt:er 
für Justiz, für Inneres und Unterricht und für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Staatsamt für Finanzen vom 23. September 1920, 
StGBl. Nr. 438, zur Durchführung des Gesetz,es 
über die bedingte Verurteilung; 

3. § 8 Abs. 3 der Durchführungsverordnung 
zum Arbeitshausgesetz, BGBI. Nr. 232/1933; 

4. Abs. 2 und 3 des § 22 der Verordnung der 
Bundesministerien für Justiz, für Inner,es und für 
soziale Verwaltung vom 4. August 1960, BGB'l. 
Nr. 172, über die bedingte Entlassung. 

Vollziehungsklausel 

§ 15. Mit der VoHziehung dieses Bundesgeset
zes sind die Bundesministerien für Inneres und 
für Justiz, je nach ihrem Wirkungskreis, betraut. 
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